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Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:buergermeisterbuero@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 
 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Allgemeinverfügung vom 20.01.2014 zur Festsetzun g eines Glasverbotes in Hilden am 
Rosenmontag, 03.03.2014 
 
Nach § 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Aufbau und die Befugnisse der Ordnungsbehörden Nord-
rhein-Westfalen (OBG NRW), in der derzeit geltenden Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 
1980 (GV. NRW S. 528) in Verbindung mit § 35 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG), erlässt 
die Stadt Hilden folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 
1. Glasverbot 
 

Für den unter Ziffer 2 genannten Zeitraum ist das Mitführen und die Benutzung von Glasbehältnissen 
(wie z.B. Flaschen und Gläser) in dem unter Ziffer 3 festgelegten Bereich im Stadtgebiet Hildens unter-
sagt. Das Gleiche gilt für den Ausschank und Verkauf von Getränken in Glasbehältnissen in der unter 
Ziffer 3 genannten Verbotszone. Ausgenommen von diesen Verboten ist das Mitführen von Glasge-
tränkebehältnissen durch Personen, welche diese offensichtlich und ausschließlich zur häuslichen 
Verwendung erworben haben. Auch das Mitführen von Arzneimitteln und Parfüm in Glasbehältnissen 
ist von dem Mitführverbot ausgenommen. 
 
2. Zeitlicher Geltungsbereich 
 

Das unter Ziffer 1 beschriebene Glasverbot gilt für Montag (Rosenmontag), den 03.03.2014 in der Zeit 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 
 
3. Räumlicher Geltungsbereich  
 

Räumlicher Geltungsbereich ist der Kreuzungsbereich „Hagelkreuz“, der den End- bzw. Mittelpunkt der 
auf ihn zulaufenden Straßen Hagelkreuz, Richrather Straße, Neustraße, Klotzstraße, Schulstraße und 
Südstraße darstellt.  
Die Verbotszone ist durch sie umgebende Sperr- und Drängelgitter gut sicht- und erkennbar begrenzt. 
Der Geltungsbereich ist der anliegenden Karte (schraffierter Bereich) zu entnehmen, die Bestandteil 
dieser Allgemeinverfügung ist. 
 
4. Androhung von Zwangsmitteln 
 

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Verfügung wird für den Fall des Mitführens oder Benut-
zens eines Glasbehältnisses in der Verbotszone ein Zwangsgeld von 35 Euro je Behältnis angedroht. 
Für den Fall des widerrechtlichen Ausschanks oder Verkaufs von Getränken in Glasbehältnissen wird 
ein Zwangsgeld in Höhe von 50 Euro je Behältnis angedroht. Falls das Glasbehältnis/die Glasbehält-
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Rat 29.  26.  14. 25. 01.   01.  17. 

Haupt- und Finanzausschuss   05. 30.     17.   03. 

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  19.       18.   05. 
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Rechnungsprüfungsausschuss    02.       05.  
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Wahlausschuss    10. 28. 17.       

Wahlprüfungsausschuss         03.    

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.   13.      27.   19.  

Integrationsrat 23.            
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nisse daraufhin nicht unverzüglich aus der Verbotszone entfernt wird/werden, wird das Zwangsmittel 
des unmittelbaren Zwanges in Form der Beschlagnahme/Wegnahme des mitgeführten Glasbehältnis-
ses bzw. der mitgeführten Glasbehältnisse durch eingesetzte Ordnungs- und Sicherheitskräfte ange-
droht. 
Die an den Absperrpunkten eingesetzten Ordnungs- und Sicherheitskräfte sind auch berechtigt, Per-
sonenkontrollen (z.B. Abtasten von Personen, Durchsuchungen von Taschen, Tüten etc.) vorzuneh-
men und Personen, die das Verbot missachten und Getränkebehältnisse weiterhin in die/der Verbots-
zone ein- oder mitführen wollen, den Zutritt zu verweigern oder des Platzes zu verweisen.  
 
5. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 

Aus Gründen des öffentlichen Interesses wird die sofortige Vollziehung dieser Verfügung angeordnet, 
damit eine gegen sie eingelegte Klage keine aufschiebende Wirkung entfaltet. 
 
6. Bekanntgabe 
 

Diese Verfügung gilt nach § 41 Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Nordrhein Westfalen 
(VwVfG NRW) mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.  
 
Begründung zu Ziffer 1: 
 

Am Montag, 03. März 2014, wird in Hilden der jährlich stattfindende Rosenmontagsumzug durchge-
führt. Einen Zugstreckenabschnitt ist dabei der Straßenkreuzungsbereich „Hagelkreuz“, über welchen 
sich der Zug von der Richrather Straße kommend in die Südstraße bewegt.  
 

Diese Örtlichkeit stellt den gemeinsamen Endpunkt von sechs Straßen (Hagelkreuz, Richrather Straße, 
Neustraße, Klotzstraße, Schulstraße und Südstraße) dar, die strahlenförmig auf den „gemeinsamen 
Mittelpunkt“ zulaufen. 
In der Vergangenheit hat sich diese Örtlichkeit dabei zunehmend zu einem offenbar attraktiven Stand-
ort für Besucher zum Anschauen der vorbeiziehenden Karnevalswagen und der Fußtruppen entwickelt. 
 

Im Zuge dieser Entwicklung hat sich aber in den letzten Jahren eine „Feierkultur“ herausgebildet, die 
sich insbesondere durch stark alkoholisierte Jugendliche und Jung-Erwachsene auszeichnet und in de-
ren Folge es zu erheblichen Gefährdungen anderer Zugbesucher, aber auch Zugteilnehmer, durch 
Glasbruch sowie das Bewerfen anderer Personen mit Glasbehältnissen gekommen ist.  
 

Diese Personengruppen suchten den Bereich des Hagelkreuzes bereits durch das sog. „Vorglühen“ 
mehr oder weniger stark alkoholisiert auf und setzten den Alkoholkonsum dann mittels mitgebrachter 
Flaschen, auch Glasflaschen, fort. 
Der durch achtloses Wegwerfen und Fallenlassen der Flaschen entstehende Glasbruch birgt, dies zei-
gen die Erfahrungen, die Gefahr von Schnittverletzungen, führt aber auch zu einem erhöhten Reini-
gungsaufwand. 
 

Diese Ereignisse führten auch dazu, dass in den letzten Jahren in erheblichem Umfang der Polizeison-
derdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann zum Einsatz kam, um gefährdende Situationen zu unter-
binden, aber auch um gewaltbereite Personen in Gewahrsam zu nehmen. Die im Zusammenhang mit 
Glasbruch entstandenen Gefährdungen konnten aber auch nicht durch Polizeieinsatz verhindert wer-
den. 
Die vor Ort eingesetzten Rettungsdienstkräfte mussten daher gerade in den Jahren 2011 und 2012 
zahlreiche Personen mit Schnittverletzungen (Treten oder Fallen in Glas), aber auch mit Intoxikations-
verdacht durch Alkohol behandeln. 
 

Qualität und Quantität dieser Ereignisse unterschieden sich dabei deutlich von den Vorkommnissen an 
allen anderen Stellen des Zugweges, womit deutlich wird, dass es sich bei dem Zugwegabschnitt „Ha-
gelkreuz“ um eine im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung exponierte Örtlichkeit wäh-
rend des Rosenmontagszuges handelt. 
 

Aufgrund dieser Gefährdungslage wurde erstmalig im Jahr 2013 eine Glasverbotszone im Bereich des 
Hagelkreuzes eingerichtet. Das damit verbundene Ergebnis wurde durch die beteiligten Sicherheitsbe-
hörden und die Rettungsdienste grundsätzlich positiv bewertet. Die oben beschriebenen Vorfälle und 
Gefahrenlagen früherer Jahre konnten durch diese Maßnahme deutlich und spürbar reduziert werden.  
 

Daher ist es sinnvoll und zur Vermeidung von Vorfällen wie in den Jahren 2011 und 2012  notwendig, 
auch für den Rosenmontagszug des Jahres 2014 eine Glasverbotszone im Bereich des Hagelkreuzes 
einzurichten. 
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Nach § 14 Abs.1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbe-
hördengesetz (OBG) – vom 13.05.1980 (GV. NRW S. 528) können die Ordnungsbehörde die notwen-
digen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung abzuwehren.   
Durch die Verbote soll sichergestellt werden, dass keine Glasbehältnisse in die unter Ziffer 3 beschrie-
bene Verbotszone gelangen, um die oben bereits beschriebenen Gefahren abzuwehren und zu verhin-
dern. 
Die zunächst im Zusammenhang mit dem „Kölner Glasverbot“ kontrovers diskutierte und auch durch 
das Verwaltungsgericht Köln verneinte Frage, ob durch das reine Mitführen von Glasbehältnissen be-
reits eine „Gefahr“ im gefahrenabwehrrechtlichen Sinne besteht, ist durch das OVG Münster höchst-
richterlich dahingehend bewertet worden, dass, auch wenn das Tragen von Flaschen selbst keine Ge-
fahr darstellt, dies zwangsläufig zu einer solchen führen kann. Da das Wegwerfen von Flaschen selbst 
nicht verhindert werden kann, darf das Ordnungsrecht früher eingreifen – nämlich dort, wo es noch et-
was bewirken kann und bereits die Mitnahme verbieten. 
Eine ordnungsrechtlich relevante Störung tritt bereits durch die ordnungswidrige Entsorgung von Glas-
flaschen im öffentlichen Straßenraum ein und nicht erst durch hiervon ausgehende Verletzungen Drit-
ter oder die Verwendung von Flaschen als Wurfgeschosse. 
 

Die mit dieser Verfügung ausgesprochenen Verbote sind geeignet, die oben aufgezeigten Gefahren in 
dem stark besuchten Bereich abzuwehren. Dies bestätigen auch die Erfahrungen des letzten Jahres. 
 

Sie sind auch erforderlich, da kein geringeres Mittel erkennbar ist, welches geeignet wäre, das mit die-
ser Verfügung beabsichtigte Ziel der Gefahrenabwehr in gleicher oder gar besserer Weise zu errei-
chen. 
 

Die Verfügung eines Glasverbotes im beschriebenen Geltungsbereich und die damit verbundenen 
Maßnahmen zur Sicherstellung des Verbotes sind auch angemessen. 
 

Zwar stellt das Glasverbot eine Einschränkung dar, die jedoch durch den Einsatz alternativer Materia-
lien (z.B. Kunststoff, Hartplastik) ausgeglichen werden kann, ohne dass auf den Verzehr von Alkohol 
verzichtet werden müsste. Diese Einschränkung ist im Verhältnis zur aufgezeigten Gefahrenlage für 
den angeordneten kurzen Zeitraum zumutbar und vertretbar.  
 

Das Glas-Ausschank- und -Verkaufsverbot betrifft ausschließlich gastronomische Angebote von Anbie-
tern innerhalb der Verbotszone. Hierdurch wird verhindert, dass Besucher innerhalb dieses Bereiches 
Getränke in Glasbehältnissen erwerben und/oder erhalten können. Der Verzicht auf Glas stellt zwar für 
die betroffenen Anbieter eine Einschränkung des Gewerberechtes nach Art. 12 GG und § 1 GewO dar, 
ist aber nur auf einen kurzen Zeitraum begrenzt und hat hinter der Zielsetzung der Gefahrenabwehr 
und somit dem Schutz von Leben und Gesundheit Dritter zurückzutreten. 
Durch die Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung mit einem mehrwöchigen Vorlauf können sich die 
hiervon betroffenen Gewerbetreibenden rechtzeitig auf den Einsatz alternativer Materialien (z.B. 
Kunststoff, Hartplastik) einstellen. 
 

Auch das Einfrieden der Verbotszone mit sog. Drängelgittern und die damit durch  eingesetzte Ord-
nungs- und Sicherheitskräfte einhergehende Kontrolle an den Einlasspunkten in die Verbotszone ist 
geeignet, erforderlich und angemessen, um das Ziel dieser Verfügung zu erreichen. 
 

Nur durch gezielte Kontrolle aller Besucher kann das Mitführen von Glasbehältnissen unterbunden 
werden. Die Besucher haben die Wahl, ob sie unter diesen Voraussetzungen den Bereich betreten o-
der den in Glasbehältnissen mitgeführten Alkohol an anderer Stelle konsumieren oder diesen in alter-
native Behältnisse umfüllen wollen. An den Einlasspunkten stehen  jedenfalls geeignete Abfallbehälter 
bereit, in denen mitgebrachte Glasbehältnisse entsorgt werden können.  
Die mit den Kontrollen (Abtasten, Taschendurchsuchungen) verbundenen Einschränkungen der Besu-
cher sind vor der Zielsetzung der Abwehr von Gefahren durch Glasbruch und –wurf hinnehmbar. An-
sonsten besteht für die Besucher die Möglichkeit den Rosenmontagszug auch anderer Stelle ohne 
Einschränkungen zu verfolgen. 
 

Aus vorgenannten  Gründen ist daher das mit dieser Verfügung untersagte Mitführen von Glasbehält-
nissen, aber auch deren Verkauf und der Ausschank von Getränken in Glas geeignet, erforderlich und 
angemessen, um die ansonsten bestehende Gefahrenlage abzuwehren. 
 
Begründung zu Ziffer 2 und 3: 
 

Das Glasverbot ist ausschließlich auf einen verhältnismäßig kurzen Bereich des gesamten Zugweges 
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beschränkt, in welchem es aber in den letzten Jahren zu Gefährdungslagen und Schadenseintritten der 
oben beschriebenen Art und Weise gekommen ist. Darüber hinaus erscheint eine räumliche Auswei-
tung des Glaserverbotes aber nicht erforderlich, da es im übrigen Verlauf des Rosenmontagszuges zu 
vergleichbaren Vorkommnissen der beschrieben Art weder im Hinblick auf die Qualität noch die Quan-
tität gekommen ist. 
Die zeitliche Beschränkung des Glasverbotes orientiert sich an den Erfahrungswerten, somit den Zei-
ten, in denen die ersten Besucher des Zuges im Bereich des Hagelkreuzes erscheinen und sich das 
Besucheraufkommen nach Beendigung des Zuges auflöst. 
 
Begründung zu Ziffer 4: 
 
Die Androhung von Zwangsmitteln erfolgt auf der Grundlage der §§ 55, 60, 62 und 63 des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen – VwVG NRW.  
Als Zwangsmittel kommen nach § 57 VwVG NRW Ersatzvornahme, Zwangsgeld und unmittelbarer 
Zwang in Betracht. 
Da das Zwangsmittel der Ersatzvornahme hier völlig ungeeignet ist, kommt zunächst bei Verstößen 
gegen das unter Ziffer 1 verfügte Verbot als mildestes Mittel das Zwangsgeld (§ 60 VwVG NRW) in Be-
tracht. Die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes bei der Mitführung von Glasbehältnissen ist dabei 
geeignet dem Pflichtigen eine Handlung abzuverlangen; in diesem Fall der Entsorgung des Glasbe-
hältnisses oder dem Verlassen der Glasverbotszone. 
Aufgrund wirtschaftlichen Vorteils und dem damit verbundenen Interesse an einem verbotswidrigen 
Ausschank und/oder Verkauf von Getränken in Glasbehältnissen ist in diesen Fällen das erhöhte 
Zwangsgeld sachgerecht und angemessen.  
 
Für den Fall, dass Glasbehältnisse nicht aus der Verbotszone entfernt werden sollten, wird gemäß § 62 
VwVG NRW das Zwangsmittel des unmittelbaren Zwangs angedroht. Nach § 58 Abs. 3 VwVG NRW 
darf der unmittelbare Zwang nur angedroht werden, wenn andere Zwangsmittel nicht zum Ziel führen 
oder untunlich sind. Dies ist vorliegend der Fall, wenn das Zwangsgeld nicht zu dem entsprechenden 
Erfolg führt. Zweck des Mitführungsverbotes von Glas ist es, den beschriebenen Verbotsbereich „Ha-
gelkreuz“ von Glasgefäßen freizuhalten, um die oben beschriebenen Gefahren zu vermeiden.  
 
Begründung zu Ziffer 5: 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt auf der Grundlage des § 80 Abs. 2 Nr. der Verwal-
tungsgerichtsordnung – VwGO – in der z.Z. gültigen Fassung. Sie ist zum Schutze der Allgemeinheit 
notwendig, da nur so sichergestellt werden kann, dass die getroffene Anordnung unmittelbar vollzieh-
bar ist. 
Das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung dieser Allgemeinverfügung ergibt sich daraus, 
dass die unmittelbar notwendige Beseitigung der oben beschriebenen Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung, insbesondere für die individuellen Schutzgüter wie Gesundheit, Leben und Ei-
gentum keinen Aufschub duldet, der sich ansonsten durch die Einlegung eines Rechtsmittels ergeben 
würde.  
Durch die sofortige Vollziehung wird die Versorgung mit Getränken nicht eingeschränkt oder deren 
Verkauf dem Grunde nach verhindert. Der persönliche Bedarf kann durch die Nutzung alternativer Be-
hältnisse problemlos gedeckt werden. Wirtschaftliche Einnahmeverluste betroffener gewerblicher An-
bieter im Verbotsbereich können durch die Verwendung  alternativer Materialien ebenfalls verhindert 
werden.  
Das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung der vorgenannten Anordnungen und die 
damit einhergehende Vermeidung von Gefahren für die körperliche Unversehrtheit der Zugbesucher 
überwiegt insoweit das eventuelle Aufschubinteresse der hiervon Betroffenen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht Düsseldorf in 40213 Düsseldorf, Bastionstr. 39, erhoben werden.  
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Elektronischen Rechtsverkehrsverord-
nung Verwaltungs- und Finanzgerichte – ERVVO VG/FG – vom 23.11.2005 (GV.NRW S. 926; 
SGV.NRW 320) zu erklären. 
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Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sind anzugeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Wird die 
Klage schriftlich erhoben, sollen zwei Abschriften der Klage für die Beteiligten beigefügt werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung gegen die Anordnung der sofo rtigen Vollziehung:  
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim zuständigen Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Bastionsstraße 39 in 40213 Düsseldorf schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Urkunds-
beamten der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden. 
 
Zusätzlicher Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Bürokratieabbaugesetze I und II das einer Klage bisher 
vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgeschafft worden ist. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird 
empfohlen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit dem Ordnungsamt der Stadt Hilden in Verbin-
dung zu setzen. Oftmals können so etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage behoben 
werden. Die Klagefrist von einem Monat wird hierdurch allerdings nicht verlängert.   
 
 
Hilden, den 20.01.2014 
gez. Horst Thiele 
Bürgermeister 
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2. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14B, 2. Ände rung für den Bereich Am Kronengarten/ 
Heiligenstraße 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom 22.01.2014 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 14B, 2. Änderung gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 13a BauGB 
(Baugesetzbuch) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt im unmittelbaren Bereich der Hildener Innenstadt südlich der Straße Am Kronen-
garten und wird im Westen durch die Heiligenstraße begrenzt. Das Plangebiet umfasst einen kleinen 
Teil der Straße Am Kronengarten (Flurstück 1174) sowie die Flurstücke 1187, 1188, 1989 und 1194, 
alle in Flur 49 der Gemarkung Hilden. 
 
Ziel der zweiten Änderung des Bebauungsplans 14B ist es, den Bau eines Wohn- und Geschäftsge-
bäudes zu ermöglichen und zudem die stadtverträgliche Nutzung im Plangebiet zu sichern, indem Ver-
gnügungsstätten inklusive Spielhallen und sog. „Rotlicht-Nutzungen“ im Bebauungsplan ausgeschlos-
sen werden. 
 
Um die geplanten Nutzungen zu verwirklichen, wird der Flächennutzungsplan auf Grundlage des be-
schleunigten Bauleitplanverfahrens gemäß § 13a Abs. 2 Satz 2 BauGB im Wege der nachträglichen 
Berichtigung angepasst werden.  
 
Der Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses der Stadt Hilden wird hiermit zur allgemeinen 
Kenntnis gebracht mit dem Hinweis darauf, dass gem. § 15 Baugesetzbuch zur Sicherung der künfti-
gen Planung die Entscheidungen über Bauanträge bis zu einem Zeitraum von 12 Monaten zurückge-
stellt werden können.  
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
 
Hilden, den 23.01.2014 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung:  
 
Die Veröffentlichung vorstehender 
Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 
 
Hilden, den 23.01.2014 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
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3. Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Inte grationsrates der Stadt Hilden 
 
Aufgrund der §§ 7 und 27 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), jeweils 
in den z.Z. gültigen Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 29.01.2014 folgende 
Neufassung der Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Integrationsrates beschlossen: 
 
§ 1  Allgemeine Grundsätze 
(1)  Die Stadt Hilden bildet einen Integrationsrat. 
 

(2)  Die Mitglieder des Integrationsrates werden nach den für die Wahl geltenden Grundsätzen der 
Gemeindeordnung, den gem. § 27 GO NRW geltenden Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes, den 
entsprechenden Regelungen der Kommunalwahlordnung  und den Bestimmungen dieser Wahlordnung 
gewählt. 
 
§ 2  Geltungsbereich  
Das Wahlgebiet, für das der Integrationsrat gewählt wird, ist das Stadtgebiet der Stadt Hilden. Das 
Wahlgebiet wird in Stimmbezirke eingeteilt. Die Anzahl und die Einteilung der Stimmbezirke werden 
durch den Wahlleiter im Benehmen mit dem Integrationsrat festgelegt. 
 
§ 3  Anzahl der Mitglieder  
Die Anzahl der Mitglieder des Integrationsrates regelt die Hauptsatzung. 
 
§ 4 Wahlausschuss  
(1) Der Wahlausschuss entscheidet über die Zulassung von Wahlvorschlägen (§ 5) bis zum 39.Tag 
vor der Wahl. Ferner stellt er das Wahlergebnis fest (§ 13). 
 

(2) Zu den Sitzungen des Wahlausschusses, die sich mit den Belangen des Integrationsrates befas-
sen,  ist der/ die Vorsitzende des Integrationsrates oder ein anderes vom Integrationsrat benanntes 
Mitglied einzuladen. 
 
§ 5  Einreichung von Wahlvorschlägen  
(1) Der Wahlleiter fordert nach Bekanntmachung des Wahltages zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen durch öffentliche Bekanntmachung auf. Wahlvorschläge können von Gruppen von Wahlberechtig-
ten (Listenwahlvorschlag) oder einzelnen Wahlberechtigten sowie Bürgerinnen und Bürgern einge-
reicht werden. Jede/ r Wahlvorschlagberechtigte kann nur einen Wahlvorschlag einreichen. 
 

(2) Als Wahlbewerber/ in kann jede/ r Wahlberechtigte sowie jede/ r Bürger/ in der Stadt benannt wer-
den, sofern sie/ er ihre/ seine Zustimmung schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. 
 

(3) Jeder Wahlvorschlag muss als "Listenvorschlag" oder als "Einzelbewerber/ in" gekennzeichnet 
und mit einer Bezeichnung des Wahlvorschlages versehen sein. Fehlt diese, tritt ersatzweise der Na-
me des ersten Bewerbers/ der ersten Bewerberin an die Stelle der Wahlvorschlagsbezeichnung. 
 

(4) Jeder Listenvorschlag muss von der Leitung der den Wahlvorschlag einreichenden Gruppe unter-
zeichnet sein und den Nachweis enthalten, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewähl-
ten Vorstand besitzt und die Benennung und Aufstellung der Bewerber/ innen nach demokratischen 
Grundsätzen erfolgt ist. 
 

(5) Der Wahlvorschlag muss Familienname, Vorname, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift 
und die Staatsangehörigkeit enthalten. 
 

(6) Auf dem Listenvorschlag kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber, unbeschadet der Reihen-
folge im Übrigen, Ersatzbewerber für eine/n auf einer Liste aufgestellte/n Bewerber/in sein soll. 
Für Einzelbewerber/innen ist keine Stellvertretung möglich. 
 

(7) Für jeden Wahlvorschlag soll eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson 
angegeben werden. 
 

(8) Ein Wahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über seine Zulassung 
entschieden ist. 
 

(9) Für die Wahlvorschläge sind Formblätter zu verwenden, die das Wahlamt bereithält. 
 

(10) Der Wahlleiter vermerkt auf jedem eingereichten Wahlvorschlag den Tag und die Uhrzeit des Ein-
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gangs. Er prüft unverzüglich, ob die eingegangenen Wahlvorschläge vollständig sind und den Erfor-
dernissen des Kommunalwahlgesetzes und der Wahlordnung entsprechen. Stellt er Mängel fest, so 
fordert er die Vertrauensleute auf, diese Mängel bis zum Ablauf der Einreichungsfrist zu beseitigen. 
 

(11) Der Wahlvorschlag ist in Block- oder Maschinenschrift in lateinischen Buchstaben abzufassen. 
 

(12) Wahlvorschläge sind bis zum 48. Tag vor der Wahl, 18:00 Uhr, beim Wahlleiter einzureichen. Der 
Wahlleiter legt sie nach Prüfung dem Wahlausschuss zur Entscheidung vor. Die zugelassenen Wahl-
vorschläge werden vom Wahlleiter spätestens am 20. Tag vor der Wahl mit den in Abs. 5 genannten 
Merkmalen, jedoch ohne Tag und Monat der Geburt bekannt gemacht. 
Weist ein/e Bewerber/in bis zum Ablauf der Einreichungsfrist gegenüber dem Wahlleiter nach, dass für 
sie/ ihn im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des Meldegesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen eingetragen ist, ist anstelle ihrer/ seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbar-
keitsanschrift zu verwenden; die Angabe eines Postfachs genügt nicht. 
 
§ 6  Stimmzettel  
(1) Die Einzelbewerber/ innen werden mit Namen und Vornamen in den Stimmzettel aufgenommen. 
Die Listenwahlvorschläge werden mit der Bezeichnung des Wahlvorschlages sowie der Kurzbezeich-
nung aufgenommen. Zusätzlich werden Namen und Vornamen der ersten drei auf der Liste genannten 
Bewerber/ innen aufgeführt. 
 

(2) Der Wahlleiter setzt die Reihenfolge der Listenvorschläge und Einzelbewerber/ innen, die bei der 
letzten Wahl beteiligt waren, nach deren Stimmenzahlen der letzten Wahl fest. Listenvorschläge oder 
Einzelbewerber/ innen, die bei der letzten Wahl keine Stimmen errungen oder nicht teilgenommen ha-
ben, werden in der Reihenfolge des Eingangs ihrer Wahlvorschläge aufgenommen. 
 
§ 7  Wahltag  
Wahltag ist ein Sonntag, der, soweit keine rechtlichen Vorgaben gegeben sind, vom Wahlleiter festge-
legt wird. Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 

§ 8 Briefwahl 
Die Wahlbriefe werden dem zentralen Wahlvorstand zur Auszählung zugeleitet. 
 
§ 9  Auszählung der Stimmen 
(1) Für die Auszählung der Stimmen wird zur Wahrung des Wahlgeheimnisses ein zentraler Wahlvor-
stand gebildet. Dieser tagt öffentlich im Rathaus. 
 

(2) Der Wahlvorsteher/die Wahlvorsteherin bzw. die Stellvertreter/innen des zentralen Wahlvorstan-
des holen nach Wahlende die verschlossenen/versiegelten Wahlurnen, die eingenommenen Wahlbe-
nachrichtigung und die Wählerverzeichnisse in den Stimmbezirken ab. Die Übernahme ist zu protokol-
lieren. Es ist sicherzustellen, dass die Wahlunterlagen und Wahlurnen ständig unter Aufsicht sind. Es 
gilt das Vier-Augen-Prinzip. 
 
(3) Die Wahlurnen aus den Stimmbezirken dürfen erst geöffnet werden, wenn alle Wahlurnen dem 
zentralen Wahlvorstand zur Verfügung stehen. Die Stimmzettel aller Wahlurnen sind zu vermischen. Im 
Anschluss erfolgt die Auszählung der Stimmen. 
 
§ 10  Wahlniederschriften  
(1) Über die Wahlhandlung wird vom Schriftführer/ von der Schriftführerin im Stimmbezirk eine Nie-
derschrift gefertigt. 
 

(2) Der zentrale Wahlvorstand fertig über die Auszählung der Stimmen eine Niederschrift. 
 

(3) Die Wahlniederschriften sind von den Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterschreiben. 
 
§ 11   Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses  
Der Bürgermeister ermittelt unverzüglich das vorläufige Endergebnis der Wahl. 
 
§ 12  Feststellung des Wahlergebnisses und der Sitz verteilung  
(1) Der Wahlausschuss stellt, nach vorangegangener Vorprüfung aller Wahlniederschriften auf Voll-
ständigkeit und Ordnungsmäßigkeit durch den Wahlleiter, nach der Wahl das Wahlergebnis und die 
Sitzverteilung nach dem Divisorverfahren mit Standardrundung fest. Er ist dabei an die Entscheidun-
gen der Wahlvorstände gebunden, jedoch berechtigt, Rechenfehler zu berichtigen. 
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(2) Entfallen bei der Sitzverteilung auf einen Vorschlag mehr Sitze als Bewerber/ innen benannt sind, 
bleiben diese Sitze unbesetzt. Im Falle gleicher Höchstzahlen entscheidet das vom Wahlleiter in der 
Wahlausschusssitzung zu ziehende Los. 
 

(3) Der Wahlleiter macht das Ergebnis unverzüglich ortsüblich bekannt, benachrichtigt die gewählten 
Bewerber/ innen durch Zustellung und fordert sie schriftlich auf, die Wahl binnen einer Woche anzu-
nehmen. 
 

(4) Für die Annahmeerklärung, den Mandatsverlust (einschl. Verzicht) und die Ersatzbestimmungen 
gelten die Regelungen des KWahlG in der jeweiligen Fassung entsprechend. 
 
§ 13  Amtssprache  
Die Amtssprache ist deutsch. 
 
§ 14  In-Kraft-Treten  
Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Neufassung der Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Integrationsrates der 
Stadt Hilden vom 30.01.2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NRW kann gegen 
die o. g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht 
mehr geltend gemacht werde, es sei denn, 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b.) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 30.01.2014 
Horst Thiele 
Bürgermeister 

 
Bekanntmachung der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velber t 
 

4. Aufgebote 
 

Die Sparkassenbücher 
 

3020099655 Velbert, 3021108893 Velbert 
 

der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Hilden (H), der ehemaligen 
Stadt-Sparkasse Ratingen (R) und der ehemaligen Sparkasse Velbert (V), deren Rechtsnachfolgerin 
die Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert ist, werden aufgeboten. 
 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorla-
ge der Sparkassenbücher anzumelden, andernfalls werden die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, 20.01.2014 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
 DER VORSTAND 
 
 

5. Kraftloserklärungen 
 

Die Sparkassenbücher 
 

3031126331, 3031136801, 3031322302, 
3041198932 
3021479088, 3021498872 
 

ausgestellt von der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Hilden (H), 
der ehemaligen Stadt-Sparkasse Ratingen (R) und der ehemaligen Sparkasse Velbert (V), deren 
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Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert ist, werden nach Durchführung des Aufge-
botsverfahrens für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, 06.01.2014 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
 DER VORSTAND 

 
Bekanntmachung des Zweckverbandes Erholungsgebiet U nterbacher See 
 

6. Jahresabschluss 2012 
 

Die Veröffentlichung der Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2012 erfolgte im Amtsblatt Nr. 5 für 
den Regierungsbezirk Düsseldorf am 30.01.2014. 
Der Jahresabschluss 2012 und der Lagebericht können bis zur Veröffentlichung des nächsten Jahres-
abschlusses montags bis freitags von 9:00 - 13:00 Uhr in der Verwaltung des Zweckverbandes, Kleiner 
Torfbruch 31, 40627 Düsseldorf-Unterbach, eingesehen werden. 
 
Düsseldorf, 08.03.2013 
Im Auftrag 
Fetter 

 
Bekanntmachung der Gemeinnützigen Jugendwerkstatt G mbH 
 

7. Jahresabschluss 2012 
 
Die Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Jugendwerkstatt Hilden GmbH hat am 
12.07.2013 den Jahresabschluss zum 31.12.2012 festgestellt und der Geschäftsführung und dem 
Verwaltungsrat Entlastung erteilt. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht 2012 liegen im 

Rathaus, Zimmer 329, 
gemäß § 108 Abs. 2 Ziffer 1c zur Einsichtnahme aus. 
 
Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprüfer, Ste-
fan Buß, von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft Mecklenburg + 
Hoffmann GmbH, Düsseldorf, hat am 27.03.2013  folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gemeinnützigen Jugendwerkstatt Hil-
den Gesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den  Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind 
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der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffen dar.“ 
 
Hilden, den 29.01.2014 
gez. O. Schüren 
Geschäftsführer 

 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 
 

8. Kleintransportfahrzeug – Winterdienst und Friedh öfe 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Kommunaltransporter für den Einsatz im Winterdienst und den drei städtischen Friedhöfen; Allradan-
trieb mit All-Rad-Lenkung mit vier Lenkstellungen; maximale Breite von 1,40 m; Universalschneepflug 
mit Drehklappen und einem Walzenstreuer mit manueller Streumengenverstellung 
 

Liefertermin: bis 30.06.2014 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 22.01.2014 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 625), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 

Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-M ail versandt werden.  
 

Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 26.02.2014 bei der Zentralen Vergabestelle der 
Stadt Hilden eingehen.  
 

Nebenangebote sind nicht zugelassen. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 

vergebenden Leistung vergleichbar sind  
- die im LV gefordertene technischen Angaben und Nachweise (Datenblätter, etc.) 
 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 

Nach § 4 des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW sind alle Bieter verpflichtet eine Tariftreueerklä-
rung für eigene Mitarbeiter, für Mitarbeiter von eventuell eingesetzten Nachunternehmern sowie für 
eventuell entliehene Mitarbeiter abzugeben. Dies gilt nicht für reine Lieferleistungen/Käufe. 
 

Die Bieter sind bis zum 14.03.2014 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

9. Sekundarschule – Trockenbauarbeiten BA Mensa/Auf zug 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Anlegen von Montagewänden, Deckenverkleidungen und Abkastungen, Feuerschutzverkleidungen, 
Trockenputzarbeiten 
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Beginn der Arbeiten:   14.04.2014 
Fertigstellung der Arbeiten: 06.06.2014 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 29.01.2014 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 625), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 

Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-M ail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 8 € je Exemplar zu ent-
richten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezah-
lung des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 3 €. Das Entgelt wird nicht 
erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden (IBAN DE75 3345 0000 
0034 3005 66; BIC WELADED1VEL) unter Angabe des Kassenzeichens 0300.1000/14007  einzu-
zahlen. Achtung:  Nur mit der korrekten Angabe dieses Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ih-
rer Zahlung möglich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrechnungsscheck ist der Anforderung beizufü-
gen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 26.02.2014, 10:00 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin  findet am 26.02.2014, 10:00 Uhr , im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. Ne-
benangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Bescheinigung über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträge (Unbedenklichkeitsbescheinigung) 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. 
 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 

Nach § 4 des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW sind alle Bieter verpflichtet eine Tariftreueerklä-
rung für eigene Mitarbeiter, für Mitarbeiter von eventuell eingesetzten Nachunternehmern sowie für 
eventuell entliehene Mitarbeiter abzugeben. Dies gilt nicht für reine Lieferleistungen/Käufe. 
 

Die Bieter sind bis zum 20.03.2014 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 

10. Regenwasserkanalsanierung – Herderstraße, 1. un d 2. Bauabschnitt 
 

Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
ca. 1600 qm Straßenaufbruch und Wiederherstellung, ca. 2800 cbm Bodenaushub, ca. 3500 qm Ver-
bau, ca. 12 Stück Schachtbauwerke, ca. 80 Stück Umbinden/Herstellen Grundstücks- und Sinkkasten-
anschlüsse, Rohrverlegung: ca. 220 m DN 150 bis DN 200 PVC SN8, ca. 60 m DN 400 Guss, ca. 270 
m DN 500 Bv bis DN 700 Bv, ca. 390 m DN 500 Stb bis DN 700 Stb 
 

Beginn der Arbeiten:  März 2014 
Fertigstellung der Arbeiten: Dezember 2014 
 

Die Verdingungsunterlagen können ab dem 29.01.2014 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, per Post, per Fax (02103 / 72 625), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
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Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-M ail versandt werden. Bei einem Versand 
per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
 

Bei Versendung per Post ist je Leistungsverzeichnis ein Entgelt in Höhe von 13 € je Exemplar zu ent-
richten. Eine Versendung von zwei Exemplaren erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und bei Bezah-
lung des doppelten Entgelts.  Bei Postversand erhöht sich das Entgelt um 3 €. Das Entgelt wird nicht 
erstattet. Der Betrag ist in bar bei der Zentralen Vergabestelle oder bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-
Velbert (BLZ 334 500 00) auf das Konto Nr. 34 300 566 der Stadtkasse Hilden unter Angabe des 
Kassenzeichens 0300.1000/14006  einzuzahlen. Achtung:  Nur mit der korrekten Angabe dieses 
Kassenzeichens ist eine Verbuchung Ihrer Zahlung mö glich. Der Einzahlungsbeleg oder Verrech-
nungsscheck ist der Anforderung beizufügen.  
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 25.02.2014, 10:00 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin  findet am 25.02.2014, 10:00 Uhr , im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 

Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. Ne-
benangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 

Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen, 
- Bescheinigung über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträge (Unbedenklichkeitsbescheinigung), 
- Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen, 
- Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-

gen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Ein-
schluss des Anteils der bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 

- die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind,  

- die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen, 

- die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung, 

- das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal, 
- die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, 
- Anforderungen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe AK2. 
 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
 

Nach § 4 des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW sind alle Bieter verpflichtet eine Tariftreueerklä-
rung für eigene Mitarbeiter, für Mitarbeiter von eventuell eingesetzten Nachunternehmern sowie für 
eventuell entliehene Mitarbeiter abzugeben. Dies gilt nicht für reine Lieferleistungen/Kauf. 
 

Die Bieter sind bis zum 25.03.2014 an ihr Angebot gebunden. 
 

Stelle, an die sich der Bewerber/Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 
 


